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Einverständniserklärung 
 
 
Die gesetzliche Vertretung eines Kindes üben die Eltern gemeinsam aus. Zur 
Ausstellung eines Kinderreisepasses, eines Reisepasses oder eines Personalaus-
weises für einen Minderjährigen ist daher die Zustimmung beider Elternteile 
erforderlich. 
 
Hat ein Elternteil das alleinige Sorgerecht für das Kind  ist der Sorgerechtsbe-
schluss bzw. die Negativbescheinigung vom zuständigen Jugendamt mitzubringen. 
 
Ab Vollendung des 10. Lebensjahres muss die Unterschrift des Kindes mit in das 
Ausweisdokument eingetragen werden. Das Kind muss dann bei Antragsstellung 
persönlich mit anwesend sein. 
 
 
 
 
Als Sorgeberechtigte(n) erkläre(n) wir/ich uns/mich einverstanden mit der: 
 
 

 Ausstellung/Verlängerung eines Kinderreisepasses 
(Kind von 0 – 12 Jahren) 

 
 Ausstellung eines Personalausweises/vorläufigen Personalausweis 

(Kind ist unter 16 Jahren) 
 

 Ausstellung eines Reisepasses/ vorläufigen Reisepasses 
(Kind ist unter 18 Jahren) 

 
 
 

 Für meine / unsere Tochter   Für meinen / unseren Sohn 
 
 
Nachname des Kindes Vorname(n) Geburtsdatum 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift der Mutter Unterschrift des Vaters 


